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Allgemeine Verkaufs,- Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen 
 
1. Allgemeines 
1.1 Unsere sämtlichen, auch zukünftigen Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf 
Grundlage der nachstehenden Allgemeinen Bedingungen. Entgegenstehenden Einkaufsbedingungen 
des Kunden wird hiermit in ihrer Gesamtheit widersprochen. Unsere Bedingungen gelten nicht 
gegenüber Verbrauchern im Sinne des §13 BGB. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem 
Kunden aus laufender Geschäftsbeziehung. 
 
1.2 Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen und Aufträge werden erst durch unsere 
Auftragsbestätigung in Textform (§126b BGB) verbindlich. 
 
1.3 Durch Datenverarbeitungsanlagen ausgedruckte Geschäftspost (z.B. Auftragsbestätigungen, 
Rechnungen, Gutschriften, Kontoauszüge, Zahlungserinnerungen) ist auch ohne Unterschrift 
rechtsverbindlich. 
 
1.4 Änderungen, Ergänzungen und/oder die Aufhebung eines Vertrages oder dieser Bedingungen 
bedürfen der Textform. 
 
1.5 Soweit Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, 
gelten die INCOTERMS 2000, 6. Revision. 
 
1.6 Soweit geschäftsnotwendig, sind wir befugt, die Daten des Kunden im Rahmen der 
Datenschutzgesetze (insbesondere § 28 BDSG) per EDV zu speichern und zu verarbeiten. 
 
2. Preise/Zahlungsbedingungen 
2.1 Unsere Preise verstehen sich EXW unser Lager. In unseren Preisen sind – soweit nichts anderes 
vereinbart ist – die Kosten für Verpackung, Versicherung, Fracht und Umsatzsteuer nicht enthalten. 
 
2.2 Liegt der Liefer- oder Leistungstermin später als drei Monate nach Vertragsschluss, sind wir 
berechtigt, nach rechtzeitiger Benachrichtigung des Kunden und vor Ausführung der Leistung oder 
Auslieferung der Ware, den Preis der Ware oder Leistung in der Weise anzupassen, wie es aufgrund 
der allgemeinen, außerhalb unserer Kontrolle stehenden Preisentwicklung erforderlich (wie etwa 
Wechselkursschwankungen, Währungsregularien, Zolländerungen, deutlicher Anstieg von Material- 
oder Herstellungskosten) oder aufgrund der Änderungen von Zulieferern nötig ist. Bei Lieferungen 
oder Leistungen innerhalb von drei Monaten gilt in jedem Fall der am Tag des Vertragsabschlusses 
gültige Preis, gegebenenfalls zuzüglich vereinbarter Zuschläge. 
Bei Rahmenverträgen mit Preisvereinbarungen beginnt die Dreimonatsfrist mit Abschluss des 
Rahmenvertrages zu laufen 
 
2.3 Unsere Preise setzen gewöhnliche Verfrachtungs- und Transportverhältnisse voraus, sofern diese 
Preisbestandteil sind. Mehrkosten, die durch Erschwerung oder Behinderung der Verfrachtung oder 
Transportverhältnisse entstehen, trägt der Besteller. Dasselbe gilt für Fehlfrachten, falls sie nicht von 
uns zu vertreten sind. 
 
2.4 Abgaben, Konsulatskosten, Zölle und andere Gebühren trägt der Kunde. 
 
2.5 Wird die Vertragsmenge durch Abrufe des Kunden überschritten, so sind wir zur Lieferung der 
Mehrmenge berechtigt, nicht aber verpflichtet. 
 
2.6 Soweit nicht anders vereinbart, hat der Kunde die vereinbarte Vergütung 14 Tage nach Lieferung 
der Ware oder Erbringung der Leistung ohne Abzüge an uns zu zahlen. Nach Ablauf der Frist kommt 
der Kunde gemäß § 286 Abs. 2. Nr. 2 BGB in Verzug.  
 
2.7 Die Zahlung ist erfüllt, sobald wir über den Betrag verfügen können. Eine Aufrechnung ist nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Zurückbehaltungsrechte 
stehen dem Kunden nur zu, soweit sie auf demselben Rechtsgeschäft beruhen. Wenn der Kunde 
einen Anspruch (z.B. aus einem Gegengeschäft) gegen uns oder eines der nachstehenden 
Unternehmen unserer Gruppe hat, so sind wir und die genannten Unternehmen berechtigt, unsere 
Ansprüche gegen seine Ansprüche aufzurechnen. Dies gilt auch dann, wenn einerseits Barzahlung 
und andererseits Zahlung in Wechseln vereinbart ist, oder wenn die gegenseitigen Ansprüche zu 
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verschiedenen Zeitpunkten fällig sind, wobei mit Wertstellung abgerechnet wird. Bei laufendem 
Zahlungsverkehr bezieht sich unsere Berechtigung auf den Saldo. 
 
Duktus S.A., Niederlassung Österreich, Hall in Tirol, Österreich 
Duktus Tiroler Rohrsysteme GmbH, Hall in Tirol, Österreich 
Duktus litinové systémy s.r.o., Beroun, Tschechien 
Duktus Pipe Systems FZCO, Dubai, U.A.E. 
 
2.8 Wir können Abschlagszahlungen oder Vorkasse fordern, wenn der Kunde erstmals bei uns 
bestellt, der Kunde seinen Sitz im Ausland hat, die Lieferung ins Ausland erfolgen soll oder wenn 
Gründe bestehen, an der rechtzeitigen oder vollständige Zahlung durch den Kunden zu zweifeln. Tritt 
eine der vorstehenden Bedingungen nach Vertragsschluss ein, sind wir berechtigt, vereinbarte 
Zahlungsziele zu widerrufen und Zahlungen sofort fällig zu stellen. Weitergehende gesetzliche 
Ansprüche bleiben unberührt, insbesondere können wir auf Grund des in Ziffer 3 vereinbarten 
Eigentumsvorbehalts die Weiterveräußerung und Verarbeitung der gelieferten Ware untersagen und 
deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten 
des Kunden verlangen, sowie die Einziehungsermächtigung gemäß Ziffer 3.4 widerrufen. Der Kunde 
ermächtigt uns schon jetzt, in den genannten Fällen seinen Betrieb zu betreten und die gelieferte 
Ware abzuholen. In der Rücknahme der Ware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann, wenn wir dies 
ausdrücklich erklären. 
 
2.9 Zahlungen sind ausschließlich auf das auf der Rechnung angegebene Bankkonto zu leisten. 
Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber angenommen, Wechsel nur aufgrund besonderer 
Vereinbarung. Wechselspesen und sonstige Zahlungskosten gehen grundsätzlich zu Lasten des 
Kunden und sind sofort fällig. 
 
2.10 Bei Zahlungsverzug des Kunden können wir nach schriftlicher Mitteilung die Erfüllung unserer 
Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen. Nach angemessener Fristsetzung sind wir in 
diesem Fall auch zum Rücktritt berechtigt. 
 
3. Eigentumsvorbehalt 
3.1 Verkaufte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung unser 
Eigentum. 
 
3.2 Wird die Ware vom Kunden be- oder verarbeitet, erstreckt sich unser Eigentumsvorbehalt auf die 
gesamte neue Sache. Bei einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit fremden Sachen 
durch den Kunden erwerben wir Miteigentum zu dem Bruchteil, der dem Verhältnis des 
Rechnungswertes unserer Ware zu dem der vom Kunden benutzten anderen Sachen zum Zeitpunkt 
der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung entspricht. 
 
3.3 Wird die Vorbehaltsware mit einer Hauptsache des Kunden oder Dritter verbunden oder vermischt, 
so überträgt der Kunde uns darüber hinaus schon jetzt seine Rechte an der neuen Sache. Verbindet 
oder vermischt der Kunde die Vorbehaltsware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er uns 
hiermit schon jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten ab. 
 
3.4 Der Kunde ist berechtigt, die im Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im Rahmen eines 
geordneten Geschäftsbetriebes weiterzuveräußern. Veräußert der Kunde diese Ware seinerseits, 
ohne den vollständigen Kaufpreis im Voraus oder Zug um Zug gegen Übergabe der Kaufsache zu 
erhalten, so hat er mit seinem Kunden einen Eigentumsvorbehalt entsprechend diesen Bedingungen 
zu vereinbaren. Der Kunde tritt bereits jetzt seine Forderungen aus dieser Weiterveräußerung sowie 
die Rechte aus dem von ihm vereinbarten Eigentumsvorbehalt an uns ab. Er ist auf unser Verlangen 
verpflichtet, den Erwerbern die Abtretung bekannt zugeben und uns die zur Geltendmachung unserer 
Rechte gegen die Erwerber erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen. Der 
Kunde ist zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung nur ermächtigt, 
solange er seine Verbindlichkeiten uns gegenüber ordnungsgemäß erfüllt. 
 
3.5 Übersteigt der Wert der uns überlassenen Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr 
als 20 Prozent, so sind wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer 
Wahl verpflichtet. 
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3.6 Sind die vorstehenden Eigentumsvorbehaltsrechte nach dem Recht, in dessen Land sich die Ware 
befindet, nicht wirksam oder nicht durchsetzbar, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt in diesem Land 
entsprechende Sicherheit als vereinbart. Der Kunde verpflichtet sich, alle erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen und daran mitzuwirken, die zur Begründung und Erhaltung vergleichbarer Rechte oder 
Sicherheiten erforderlich sind. 
 
4. Maße und Gewichte 
Abbildungen, Maße und Gewichtsangaben in unseren Katalogen, Preislisten, Angeboten und 
Auftragsbestätigungen stellen nur annähernde Angaben dar und sind nur maßgebend, soweit sie 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Für die Einhaltung der Maße und technischen Daten 
gelten die einschlägigen DIN/EN-Normen. Soweit für die Berechnung das Gewicht zugrunde gelegt 
wird, ist das auf unserer Waage ermittelte Gewicht maßgebend. 
 
5. Lieferung 
5.1 Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klarstellung 
aller Einzelheiten des Auftrages in technischer und kaufmännischer Hinsicht. 
 
5.2 Wenn der Kunde ihm obliegende Mitwirkungspflichten oder Nebenpflichten nicht rechtzeitig erfüllt, 
sind wir berechtigt, vereinbarte Lieferfristen und -termine angemessen zu verlängern, unbeschadet 
unserer Rechte aus Annahmeverzug des Kunden. 
 
5.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, liefern und leisten wir EXW (ex works) unser Lager. Für die 
Einhaltung der Lieferfristen und -termine ist damit der Zeitpunkt der Absendung ab Werk/Lager 
maßgebend. Wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann oder 
vom Kunden abgerufen wird, gelten die Lieferfristen und -termine mit Meldung der 
Versandbereitschaft als eingehalten. 
 
5.4 Für die Produktverwendung notwendige Prüfungen sind nach Art und Umfang zu vereinbaren. Die 
Kosten gehen zu Lasten des Kunden, falls nicht anders vereinbart. 
 
5.5 Wir sind berechtigt, Teillieferungen durchzuführen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten tragen 
wir, falls der Kunde den Grund für die Teillieferungen nicht zu vertreten hat. 
 
5.6 Wenn nicht besonders vereinbart, bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer sowie die Art 
der Versendung nach billigem Ermessen.  
 
5.7 Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr am 
Tage der Mitteilung der Bereitstellung über. 
 
5.8 Versandbereit gemeldetes Material muss unverzüglich, spätestens innerhalb von vier Tagen bei 
dem Lieferwerk abgerufen werden. Anderenfalls sind wir berechtigt, die aus Annahmeverzug des 
Kunden geltenden Rechte wahrzunehmen, insbesondere die versandbereit gemeldete Ware nach 
eigener Wahl zu versenden oder zu speditionsüblichen Kosten und auf Gefahr des Kunden zu lagern. 
Zu letzterem sind wir auch berechtigt, wenn der von uns übernommene Versand ohne unser 
Verschulden nicht durchgeführt werden kann. 
 
5.9 Bei erkennbaren Transportschäden hat der Kunde diese in den Frachtpapieren zu vermerken, 
unverzüglich eine Tatbestandsaufnahme bei den zuständigen Stellen zu veranlassen und uns zu 
benachrichtigen. 
 
5.10 Wird ein vereinbarter Liefer- oder Leistungstermin aus von uns zu vertretenden Gründen 
überschritten, so hat uns der Kunde schriftlich eine angemessene Nachfrist zur Lieferung oder 
Leistung zu setzen. Diese Nachfrist beträgt mindestens drei Wochen. Erfolgt die Lieferung oder 
Leistung nach Ablauf der Nachfrist nicht und will der Kunde deswegen von dem Vertrag zurücktreten 
oder Schadenersatz statt der Leistung verlangen, ist er verpflichtet, uns dies zuvor ausdrücklich 
schriftlich unter Setzung einer angemessenen weiteren Nachfrist unter Aufforderung zur Lieferung 
oder Leistung anzuzeigen. Der Kunde ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer 
angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung oder Leistung vom 
Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder auf der Lieferung bzw. 
Leistung besteht. 
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6. Lieferungshindernisse 
Ereignisse höherer Gewalt, Arbeitskämpfe, Aussperrung und behördliche Maßnahmen berechtigen 
uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise zurückzutreten. 
Der höheren Gewalt stehen alle von uns nicht zu vertretende Umstände gleich, die uns die Lieferung 
oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, und zwar gleichgültig, ob diese 
Umstände bei uns oder einem Zulieferer oder Erfüllungsgehilfen eintreten.. 
 
7. Haftung für Sachmängel 
7.1 Die von uns gelieferten Produkte entsprechen den geltenden deutschen Bestimmungen und 
Standards. Für die Einhaltung anderer nationaler Bestimmungen übernehmen wir keine Gewähr. Der 
Kunde verpflichtet sich, bei Verwendung der Produkte im Ausland, die Konformität der Produkte mit 
den maßgeblichen Rechtsordnungen und Standards selbst zu überprüfen und ggf. Anpassungen 
vorzunehmen. 
 
7.2 Der Kunde kann wegen Mängeln unserer Lieferung und Leistung keine Rechte geltend machen, 
soweit der Wert oder die Tauglichkeit der Lieferung und Leistung lediglich unerheblich gemindert ist. 
 
7.3 Soweit die Lieferung oder Leistung mangelhaft ist und der Kunde den Untersuchungs- und 
Rügepflichten des §377 HGB nachgekommen ist, werden wir nach unserer Wahl nachliefern oder 
nachbessern (Nacherfüllung). Hierzu hat uns der Kunde innerhalb angemessener Frist von 
mindestens 10 Arbeitstagen Gelegenheit zu gewähren. 
 
7.4 Der Kunde kann Ersatz für die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen 
verlangen, sofern die Aufwendungen sich nicht erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung 
nachträglich an einen anderen Ort als den ursprünglichen Lieferort verbracht worden ist, es sei denn, 
die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
 
7.5 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde die Vergütung mindern oder vom Vertrag 
zurücktreten. Der Rücktritt ist allerdings nur zulässig, wenn der Kunde uns dies zuvor ausdrücklich 
schriftlich mit einer angemessenen weiteren Nachfrist androht. 
 
7.6 Rückgriffsansprüche des Kunden gemäß § 478 BGB bestehen gegen uns nur insoweit, als der 
Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden 
Vereinbarungen getroffen hat. 
 
8. Haftung 
8.1 Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind Ansprüche des Kunden - gleich aus welchen 
Rechtsgründen - ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am 
Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder 
für sonstige Vermögensschäden des Kunden. Soweit unsere vertragliche Haftung ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und 
Erfüllungsgehilfen. 
 
8.2 Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruht, ein Personenschaden vorliegt oder ein Schadensersatzanspruch nach 
dem Produkthaftungsgesetz besteht. Dasselbe gilt, soweit wir eine der Haftungsbeschränkung 
entgegenstehende Garantie für die Beschaffenheit der vertraglichen Leistung übernommen haben. 
 
8.3 Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist die Ersatzpflicht für 
Sachschäden auf den typischerweise entstehenden Schaden beschränkt. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche, die dem Kunden Rechtspositionen verschaffen welche ihm der Vertrag 
nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat und solche, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung 
der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf.  
 
8.4 Darüber hinaus haften wir nur im Rahmen der bei uns bestehenden Versicherungsdeckung, soweit 
wir gegen den aufgetretenen Schaden versichert sind und aufschiebend bedingt durch die 
Versicherungsleistung.  
 
8.5 Im Übrigen ist unsere Schadensersatzhaftung ausgeschlossen. 
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8.6 Der Haftungsausschluss bzw. die Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit wir im Falle der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder für Schäden an privat genutzten 
Sachen gesetzlich oder aus sonstigen Gründen zwingend haften. 
 
8.7 Die Abtretung der unter Ziffern 7, 8 Absatz (1) bis (3) geregelten Ansprüche des Kunden ist 
ausgeschlossen. 
 
9 Verjährung 
9.1 Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln unserer Lieferungen und Leistungen sowie für 
Ansprüche wegen unserer Schadensersatzhaftung beträgt ein Jahr. Dies gilt nicht, soweit gemäß §§ 
438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 
634 a Abs.1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen vorgeschrieben sind, sowie in Fällen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits und bei Schadensersatzansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 
 
10. Gerichtsstand und Rechtswahl 
10.1 Sofern der Kunde Vollkaufmann ist, ist Gerichtsstand je nach Höhe des Streitwertes das 
Amtsgericht Wetzlar oder das Landgericht Limburg. Es steht uns jedoch auch frei, das für den Sitz des 
Kunden zuständige Gericht anzurufen. 
 
10.2 Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich der Geltung des Deutschen Rechts. 
Ausgenommen ist jedoch die Geltung des Wiener UN-Kaufrechts. 
 
11. Teilnichtigkeit 
Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen oder 
eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen zwischen dem Kunden und uns unwirksam 
sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder 
Vereinbarungen nicht berührt. 
 
 
 
Wetzlar, im September 2010 
Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH 
 


